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Nationalen Front zu erfüllen. 
Eine besondere Rolle bei der 
Entwicklung der g. K. zu einer 
umfassenden Volkskontrolle 
spielt die ->- Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion der DDR, die 
mit den gesellschaftlichen Kon- 
trollkräften der Partei der Ar
beiterklasse, der Gewerkschaf
ten und der FDJ zusammenwirkt 
(z. B. die Volkskontrollaus- 
schüsse in den Städten, Gemein
den und Wohngebieten). Gegen
wärtig sind in den Organen der 
Arbeiter- und - Bauern -Inspektion 
mehr als 170 000 Arbeiter, Ge
nossenschaftsbauern u. a. werk
tätige Bürger ehrenamtlich tätig. 
Der VIII. Parteitag der SED stellt 
die Aufgabe, die g. K. durch den 
sozialistischen Staat, durch das 
ganze Volk allseitig zu entwik- 
keln, damit die gesellschaftlichen 
Kräfte und Mittel überall mit 
höchstem Nutzeffekt eingesetzt 
werden.

gesellschaftlicher Auftrag: wichti
ges Prinzip und Mittel der sozia
listischen Kunst- und Kulturpoli
tik. Es beruht auf dem Bündnis 
der Arbeiterklasse mit der künst
lerischen Intelligenz und auf der 
—gesellschaftlichen Funktion 
der Kunst im Sozialismus. Vor
aussetzung für die Verwirkli
chung des g. A. ist die Anerken
nung der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse innerhalb der Ge
sellschaft durch den Künstler 
und die Übereinstimmung des 
Kunstschaffenden mit den gesell
schaftlichen Zielvorstellungen 
der Arbeiterklasse sowie das 
tiefe Verständnis der Gesetz
mäßigkeiten der gesellschaftli
chen Entwicklung. Auf dieser 
Grundlage ist es möglich, daß 
die Befriedigung von künstleri
schen Bedürfnissen der Arbeiter
klasse dem sozialistischen Künst
ler als g. A. (in engster Über
einstimmung mit seinem „inne

ren" Auftrag) gilt und dem Ent
stehen einer parteilichen und 
volksverbundenen Kunst dient. 
In der DDR haben sich verschie
dene Methoden herausgebildet, 
durch die g. A. vergeben und 
verwirklicht werden können. 
Die verschiedensten Möglichkei
ten der unmittelbaren Beziehun
gen zwischen Kunstschaffenden 
und gesellschaftlichen Auftrag
gebern (sozialistische Brigaden, 
Betriebe, gesellschaftliche Insti
tutionen und Kultureinrichtun
gen mit finanziellen Mitteln aus 
den Fonds des Staates und der 
gesellschaftlichen Organisatio
nen) gewährleisten, daß Aufträge 
zur Schaffung konkreter Kunst
werke individuell nach Fähig
keit und Interesse des jeweili
gen Künstlers und den konkre
ten .Bedürfnissen des Auftrag
gebers erteilt und auch die je
weiligen Phasen des Schaffens
prozesses nach Eigenart des 
Kunstwerkes, des Künstlers und 
der Auftraggeber oftmals ge
meinsam beraten werden. Das 
Prinzip des g. A. ist nicht nur 
eine Voraussetzung für das Ent
stehen sozialistisch-realistischer 
Kunstwerke. Es dient zugleich 
der notwendigen ständigen akti
ven Verbindung zwischen Kunst
schaffenden, der Arbeiterklasse 
u. a. Mitgliedern der Gesellschaft 
und vermag die Sachkenntnis 
und das künstlerische Interesse 
und Verständnis der gesellschaft
lichen Auftraggeber zu qualifi
zieren. Die Verwirklichung des 
g. A. - bei gemeinsamer Aktivi
tät der Partner - ist eine Grund
lage der Entwicklung der sozia
listischen Kultur. Auch in den 
vergangenen Gesellschaftsord
nungen wurden durch die je
weils herrschende Klasse Auf
träge an Künstler erteilt. Soweit 
diese Klassen in ihrer aufstre
benden Entwicklung standen und 
in ihren humanistischen Zielen


